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Vorwort und Themenskizzierung

Kinderrechte haben „Hochkonjunktur“  – in der öffentlichen Auseinander-
setzung, in der medialen Omnipräsenz, im politischen Diskurs, im Rahmen der 
akademischen Ausbildung und im Kontext der kirchlichen Missbrauchs-Debatte. 
Nicht nur innerhalb der (römisch-katholischen) Kirche, sondern überall dort, wo 
personell-situative Tatgelegenheitsstrukturen, entsprechende Präferenzen und Hal-
tungen auf Täterseite und ein systemisches „Wegschauen“ in sozialen Nahräumen 
derartige Verbrechen an jungen Menschen begünstigt haben und nahezu täglich 
von neuen, (mutmaßlich) begangenen Missbrauchsfällen berichtet wird, sollte die 
Diskussion um die Bedeutung und die Beachtung von Kinderrechten (auch und 
besonders) als Schutz-Rechte für Kinder stattfinden.

Kinderrechte gelten nicht nur für das Hellfeld, für die offiziell bekannt geworde-
nen Fälle sexuellen Missbrauchs, von dem der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater 
Jörg Michael Fegert als „die Spitze der Spitze des Eisberges“ spricht. Nur im Hell-
feldbereich bekommen junge Mensche offiziell den Status als Opfer dieser Straf-
taten und zumindest ein Stück weit Anerkennung für das ihnen widerfahrene Leid. 
Kinderrechte gelten jedoch gleichermaßen im Dunkelfeld, im „okkulten“ Bereich 
der Kriminalität, die von den Opfern aus den unterschiedlichsten Gründen und Mo-
tivationslagen heraus nicht zur Strafanzeige gebracht werden – nicht zuletzt aus 
Angst vor den Tätern und seinem Umfeld und dass man ihnen schlichtweg „nicht 
glaubt“. Die Opfer im Dunkelfeld und das ihnen angetane Unrecht bleiben nach 
außen zumeist unsichtbar und / oder es manifestiert sich in psychischen Erkrankun-
gen, bis hin zu lebenslanger (und sogar transgenerationaler [Sonja Röder, Nürn-
berg / Erfurt]) Traumatisierung, die nicht nur die Opfer selbst, sondern das gesamte 
familiäre und soziale Umfeld erfasst. Diese Taten des Dunkelfeldes, sprichwörtlich 
unterhalb der „Spitze des Eisberges“, sollten ebenfalls aufgeklärt, das Leid sicht-
bar gemacht und die Täter zur Verantwortung gezogen werden – außerhalb wie 
innerhalb der Kirche, mit den Mitteln des staatlichen (Straf-)Rechts wie mit dem 
Kirchenrecht. Andernfalls bleiben Kinderrechte Papier gewordener politischer Ak-
tionismus, gesetzgeberische Makulatur und potemkinsche Dörfer des Völkerrechts.

Kinderrechte sind, über die bundesdeutsche Missbrauchsthematik hinausgehend, 
auch im universalen Kontext zu betrachten, zumal die Kinderrechts-Konvention mit 
der „Adelung“ durch die Vereinten Nationen im Jahr 1989 zu den am häufigsten 
von den Staaten der Welt unterzeichneten und damit völkerrechtlich verbindlichen 
Verträgen gehören. Die Missbrauchs-Thematik erhält vor diesem Hintergrund eine 
weitere Dimension und Dynamik auch im Hinblick auf Aufklärung und justizielle 
Aufarbeitung – innerhalb und auch außerhalb der Kirche.
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Kinderrechte stehen auch auf der Agenda der römisch-katholischen Kirche und 
sind von ihrem Selbstverständnis und Auftrag, dem „Heil der Seelen“, nicht zu 
trennen. Mit der Pastoralkonstitution Gaudium et spes Papst Pauls VI. vom 7. De-
zember 1965 im Zusammenhang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sie sich 
bereits vor gut sechs Jahrzehnten im Aggiornamento des kirchlichen Neuaufbruchs 
mit ihrem Bekenntnis zu den Menschenrechten unmissverständlich positioniert, 
welche als thematisches Leitmotiv auch die Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen durchweben und ihnen Gestalt und inhaltliche Ausformung verleihen.

Das vorliegende Werk untersucht, wer innerhalb der römisch-katholischen Kir-
che die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat – der Vatikan, der Staat der 
Vatikanstadt oder der Heilige Stuhl. Untrennbar damit verbunden sind die hieraus 
resultierenden und zu diskutierenden Anschlussfragen, welche Konsequenzen aus 
der Signatur der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen folgen. Dies gilt 
sowohl in internationaler Perspektive, womit auch die Wiener Vertragsrechtskon-
vention betreffend die Einhaltung völkerrechtlicher Verträge einbezogen ist, als 
auch in kirchlicher Perspektive im Hinblick auf die Selbstbindung und Selbstver-
pflichtung der römisch-katholischen Kirche zur Implementation von Kinderrechten 
auf der Ebene des kirchenrechtlichen Binnenbereiches, des Codex Iuris Canonici. 
Dies gilt umso mehr seit dessen Reform aufgrund der Apostolischen Konstitution 
Pascite gregem Dei von Papst Franziskus zum Pfingsfest im Jahr 2021 und der 
damit einhergehenden Reform des sechsten Buches des kirchlichen Strafrechts 
zum 8. Dezember 2021 (Liber VI). Dieser Reform wurde von mir in rechtsver-
gleichend-strafzwecktheoretischer Perspektive unter Einbeziehung der Interpre-
tation kanonischer (Straf-)Normen im Jahr 2022 eine eigene Publikation in der 
Reihe der Kanonistischen Studien und Texte, Bd. 76, gewidmet. In unmittelbarer 
Fortsetzung an jene kanonistischen Studien und in symbiotischem Zusammenhang 
mit ihr stehend, unternimmt die vorliegende Arbeit, die im Wesentlichen in mei-
nem Forschungs-Freisemester im Sommer 2022 in Rom entstanden ist, eine the-
matisch differenzierende Weiterführung im Hinblick auf spezifische Strafnormen 
betreffend den Schutz von Kindern im reformierten Codex Iuris Canonici. Diese 
Anschlussstudie erfolgt unter völkerrechtlicher Flankierung und Analyse der (auch 
römisch-rechtlich) geprägten Wiener Vertragsrechtskonvention. Jene legt sich wie 
ein Pallium schützend um die UN-Kinderrechtskonvention und bewahrt jene vor 
einer Aushöhlung und Entkernung ihrer menschenrechtlichen Substanz durch alle 
Signatarstaaten und in deren völkervertraglichen Ensemble und Verpflichtung das 
kirchliche (Straf-)Recht ebenfalls steht.

Nicht nur Pascite gregem Dei, sondern auch das Päpstliche Schreiben in Form 
eines Motu proprio Vos estis lux mundi (in den Versionen von 2019 und 2023) sowie 
das Motu proprio Come una madre amorevole (2016) und das (reformierte) Grund-
gesetz des Staates der Vatikanstadt aus dem Jahr 2023 sind in den Gesamtzusam-
menhang dieser (weiteren) rechtsvergleichenden Analyse mit einzubeziehen. Mög-
liche Wechselwirkungen im Hinblick auf die UN-Kinderrechtskonvention und den 
Codex Iuris Canonici sind dabei zu untersuchen.
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Neben positivrechtlichen Normen der Cann. 1397, 1398 CIC steht – unter Wah-
rung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts und des vorab zu analysierenden 
Rechtsgüterschutzes im staatlichen und im kirchlichen Strafrecht – auch die An-
wendbarkeit überpositiven Rechts nach Can. 1399 CIC zur Diskussion. Dieser na-
turrechtliche Rekurs soll – bei Feststellung eines unzureichenden Sanktionsinven-
tars – bedarfsorientiert dem Schließen etwaiger Strafbarkeitslücken im sechsten 
Buch des Codex Iuris Canonici zugunsten eines möglichst umfänglichen Kinder-
schutzes dienen. Dadurch könnten die Vorgaben der Kinderrechtskonvention der 
Vereinten Nationen auf der Ebene des römisch-katholischen Kirchenrechts optima-
ler erfüllt werden und universal geltenden Kinderrechten ein höherer normativer 
Wirkungsgrad im binnenkirchlichen Recht verliehen werden. 

Auf diese Weise ließe sich das „Heil der Seelen als das oberste Gesetz“, die 
salus animarum (Ivo von Chartres) auch an der Schnittstelle von international 
konsentierten Kinderrechten und universal geltendem Kirchenrecht verankern – im 
Interesse der offiziell bekannt gewordenen wie (noch) nicht bekannt gewordenen 
Opfer von kirchlicherseits begangenen Straftaten, im Interesse potenzieller Opfer 
und vor dem Hintergrund des pastoralen Anspruchs der Apostolischen Konstitution 
Pascite gregem Dei (1 Petr. 5,2).




